
 
 

Vorfälligkeitsentschädigung 

Als Vorfälligkeitsentschädigung (VFE) wird das Entgelt für die außerplanmäßige 
Rückführung eines Darlehens während der Zinsfestschreibungszeit bezeichnet. Ist das 
vertraglich vereinbarte Darlehen noch nicht ausgezahlt, spricht man von einer 
Nichtabnahmeentschädigung. Für diese gelten die Regeln der VFE analog. 

Die VFE fällt nur in dem Fall an, in dem der Kunde das Darlehen kündigt.  

 


